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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Soziale Gruppen

Familienpolitik

Bei der Behandlung der Änderung des EOG bezüglich der Verlängerung der
Mutterschaftsentschädigung bei längerem Spitalaufenthalt des Neugeborenen lag dem
Nationalrat bei seiner Behandlung in der Herbstsession 2020 ein Minderheitsantrag
Schläpfer (svp, ZH) auf Nichteintreten vor. Grundgedanke des Mutterschaftsurlaubs sei
die Erholung der Mutter und das Zusammensein mit dem Neugeborenen – und dies sei
auch im Spital möglich, argumentierte Schläpfer. In dieser wirtschaftlich schwierigen
Situation solle der Bund stärker ans Sparen denken und auf diese Mehrkosten
verzichten. Dem stellte Mattea Meyer (sp, ZH) das Beispiel eines in der 28. Woche
geborenen Kindes gegenüber. In diesem Fall hätte die Mutter, wenn sie und das Kind
das Spital endlich verlassen könnten, nur noch drei bis vier Wochen Zeit, bis sie wieder
zur Arbeit müsste. In dieser Situation wolle man die Mütter unterstützen, so dass sie
nicht individuelle Lösungen mit ihren Arbeitgebenden suchen müssen. Betroffen seien
jährlich rund 1300 Kinder und ihre Mütter. Mit 131 zu 35 Stimmen (bei 6 Enthaltungen)
sprach sich der Nationalrat für Eintreten aus. Die ablehnenden Stimmen und
Enthaltungen stammten von Mitgliedern der SVP-Fraktion. 
Bei der Detailberatung stand dieselbe Frage zur Diskussion, die auch den Ständerat am
stärksten beschäftigt hatte, nämlich ob die Mütter nachweisen müssen, dass sie bereits
vor der Niederkunft beabsichtigt hatten, die Erwerbstätigkeit wieder aufzunehmen. Die
Mehrheit der nationalrätlichen Kommission befürwortete eine solche Nachweispflicht,
während eine Minderheit Porchet (gp, VD) hier dem Ständerat folgen wollte, welcher
sich dagegen ausgesprochen hatte. Die Kommissionssprechenden, Philippe Nantermod
(fdp, VS) und Flavia Wasserfallen (sp, BE), setzten diesen Entscheid mit der Frage nach
der Bedeutung des Mutterschaftsurlaubs in Verbindung: Der Mutterschaftsurlaub sei
eine Verdienstausfallentschädigung, sie solle den Müttern helfen, ihre Rolle in der
Gesellschaft und auf dem Arbeitsmarkt beizubehalten. Zudem sei diese Änderung Teil
eines Kompromisses, in dessen Rahmen auch die Mindestdauer des für die
Verlängerung nötigen Spitalaufenthalts von drei auf zwei Wochen reduziert worden sei.
Mit 124 zu 64 Stimmen folgte der Nationalrat der Kommissionsmehrheit und führte
damit die Nachweispflicht wieder ein, senkte aber gleichzeitig die Mindestdauer des
Spitalaufenthalts. Für den Minderheitsantrag hatten die Mehrheit der SP-Fraktion, die
gesamte Grünen-Fraktion sowie je ein Mitglied der SVP- und der Mitte-Fraktion
gestimmt. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 15.09.2020
ANJA HEIDELBERGER

Frauen und  Gleichstellungspolitik

Das im Sommer 2019 von Laurence Fehlmann Rielle (sp, GE) eingereichte Postulat
«Gesundheit der Frauen. Bessere Berücksichtigung ihrer Eigenheiten» forderte vom
Bundesrat das Aufzeigen von bisher getroffenen oder nötigen Massnahmen, mit denen
sowohl in der Wissenschaft als auch im Gesundheitswesen spezifische Bedürfnisse von
Frauen besser berücksichtigen werden. Fehlmann Rielle begründete ihr Postulat mit
Untersuchungen, die zeigten, dass Frauen vom Gesundheitspersonal tendenziell zu
wenig ernst genommen und folglich etwa Herzinfarkte oder Schlaganfälle bei Frauen
vermehrt übersehen würden. Zurückzuführen sei dies darauf, dass Frauen Opfer von
auch im Gesundheitswesen verbreiteten geschlechtsspezifischen Konstrukten seien.
Ferner argumentierte Fehlmann Rielle, klinische Studien würden oft mehrheitlich an
Männern durchgeführt, sodass medizinische Empfehlungen den Bedürfnissen von
Frauen nicht entsprächen oder verschriebene Medikamente für bestimmte Frauen
eigentlich ungeeignet seien.
In seiner Stellungnahme im August 2019 empfahl der Bundesrat das Postulat zur
Annahme und fügte an, dass er die von der Sozialdemokratin geäusserten Kritikpunkte
teile und sich für ein chancengleiches Gesundheitssystem einsetzen wolle. Der daraus
resultierende Bericht werde sich zudem der Motion Heim (Mo. 19.3577) annehmen,
welche ähnliches forderte.
Im September 2019 wurde das Postulat verschoben, da Therese Schläpfer (svp, ZH) das
Anliegen bekämpfte. In der Sommersession 2020 argumentierte Schläpfer dann, dass
Frauen entgegen der Meinung Fehlmanns durchaus gleichberechtigt behandelt werden,
was sich schon nur an deren höheren Lebenserwartung ablesen lasse. Zudem betrage
der Frauenanteil der Abgängerinnen und Abgänger des Medizinstudiums 70 Prozent,

POSTULAT
DATUM: 28.06.2020
CHRISTIAN GSTEIGER
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man also aufgrund dieser weiblichen Überzahl davon ausgehen dürfe, dass Anliegen von
Frauen im Gesundheitswesen zunehmend ernst genommen werden. Innenminister
Alain Berset wiederum teilte weitgehend die Argumentation Fehlmanns, hob erneut die
von ihr erläuterten Ungleichheiten zu Lasten der Frauen hervor und empfahl das
Postulat zur Annahme. Dieser Empfehlung folgte der Rat mit 113 zu 69 Stimmen bei 4
Enthaltungen. Die Nein-Stimmen stammten grösstenteils aus der SVP-Fraktion, aber
auch Angehörige der Mitte äusserten sich gegen das Anliegen. 2

Sibel Arslan (basta, BS) zitierte aktuelle Zahlen des BFS, um ihr Postulat zur Förderung
des beruflichen Wiedereinstiegs von Frauen zu begründen: Gemäss dem BFS blieben
Frauen dem Arbeitsmarkt aufgrund einer Familienpause im Durchschnitt fünfeinhalb
Jahre fern, wobei das beruflich erworbene Know-How an Wert verliere. Die durch den
Bund beschlossenen Finanzhilfen für familienergänzende Kinderbetreuung seien zwar
wichtig, aber an sich nicht ausreichend, um Frauen den beruflichen Wiedereinstieg zu
erleichtern, so die Basler Nationalrätin. Deswegen verlangte sie in ihrem Vorstoss vom
Bundesrat die Erarbeitung einer Gesamtstrategie und eines Massnahmenplans –
abgestimmt auf die unterschiedlichen Verhältnisse und Bedürfnisse der Frauen. 
Der Bundesrat beantragte die Annahme des Postulats, welches jedoch in der
Frühjahrssession 2021 von Therese Schläpfer (svp, ZH) bekämpft wurde, unter anderem
weil sie befürchtete, dass dadurch «die Mütter oder die Kinder [...] von der Familie
entfernt» würden. Ihre ablehnende Haltung wurde in der Sommersession von einer
grossen Mehrheit der FDP-Fraktion sowie von der fast einstimmigen SVP-Fraktion
unterstützt – die SVP-Vertretenden Amaudruz (GE) und Addor (VS) enthielten sich der
Stimme. Die restlichen Ratsmitglieder befürworteten das Postulat, sodass dieses mit 117
zu 71 Stimmen angenommen wurde. 3

POSTULAT
DATUM: 01.06.2021
MARLÈNE GERBER

Ständerätin Carobbio Guscetti (sp, TI; Mo. 22.3234) sowie die Nationalrätinnen
Funiciello (sp, BE; Mo. 22.3333) und de Quattro (fdp, VD; 22.3334) lancierten drei
wortgleiche Motionen zur Schaffung von Krisenzentren für Opfer sexualisierter und
geschlechterbezogener Gewalt. Alle drei Vorstösse verfolgten das Ziel, mithilfe
einheitlicher Regelungen und Standards kantonale oder regionale Krisenzentren zu
schaffen, in denen Opfer psychisch und physisch betreut werden können. Ebenfalls
sollten diese Krisenzentren zur Dokumentation und Spurensicherung von Gewalttaten
ohne direkten Beizug der Polizei dienen, um das Wohlbefinden der Opfer zu schützen
und eine vollständige Beweislage für eine allfällige Strafverfolgung zu gewährleisten.
Auch der Bundesrat sprach sich für eine entsprechende Förderung von Krisenzentren,
insbesondere in Erfüllung der Istanbul-Konvention, aus. Der Ständerat kam dem Antrag
des Bundesrats in der Herbstsession 2022 nach und nahm den Vorstoss von
Ständerätin Carobbio Guscetti stillschweigend an.
Auch die grosse Kammer beugte sich in der Herbstsession über die Motionen der
beiden Nationalrätinnen, nachdem diese in der vorherigen Sommersession von Therese
Schläpfer (svp, ZH) bekämpft worden waren. Während die Motionärinnen insbesondere
die ungleiche Verteilung von Krisenzentren innerhalb der Schweiz anprangerten,
zweifelte Schläpfer die Notwendigkeit der vorgeschlagenen Massnahmen an. Der
Nationalrat kam in der Herbstsession 2022 dem Antrag des Bundesrats nach und nahm
sowohl die Motion Funiciello mit 130 zu 42 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) als auch die
Motion de Quattro mit 133 zu 44 Stimmen (bei 1 Enthaltung) an, wobei lediglich die SVP-
Fraktion geschlossen gegen beide Vorstösse stimmte. 4

MOTION
DATUM: 22.09.2022
VIKTORIA KIPFER

In der Sondersession im Mai 2023 überwies der Nationalrat zwei gleichlautende
Postulate Funiciello (sp, BE; Po. 22.4566) und von Falkenstein (lpd, BS), die einen
Bericht forderten, der Auskunft darüber gibt, welche Gründe Opfer sexualisierter
Gewalt davon abhalten, eine Anzeige zu erstatten. In der Begründung wiesen die
Postulantinnen unter anderem darauf hin, dass das unabhängige Gremium von
Expertinnen und Experten des Europarats zur Istanbul-Konvention (GREVIO) die
Schweiz bereits aufgefordert habe, die Sicht der Opfer bei der Bekämpfung von Gewalt
verstärkt zu berücksichtigen. Der Bundesrat hatte die Postulate zur Annahme
empfohlen, diese waren jedoch von Therese Schläpfer (svp, ZH) in der Frühjahrssession
2023 bekämpft worden. Die SVP-Nationalrätin vertrat unter anderem die Ansicht, das
Anliegen sei mit Überweisung der Motionen zur Schaffung von Krisenzentren für Opfer
sexualisierter und geschlechtsbezogener Gewalt (Mo. 22.3234; Mo. 22.3333; Mo.
22.3334) bereits erfüllt worden. Der Nationalrat nahm die Postulate in der
Sondersession im Mai 2023 schliesslich mit je 49 Gegenstimmen aus der sich fast

POSTULAT
DATUM: 04.05.2023
MARLÈNE GERBER
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einhellig ablehnend positionierten SVP-Fraktion an. 5

1) AB NR, 2020, S. 1510 ff.
2) AB NR, 2019, S. 1941; AB NR, 2020, S. 1093 ff. 
3) AB NR, 2021, S. 918 f.
4) AB NR, 2022, S. 1665 f.
5) AB NR, 2023, S. 875 ff.
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